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FDP-Fraktion im Rat der Universitätsstadt Siegen I Markt 2 I 57072 Siegen 

An den 
Bürgermeister der Stadt Siegen 
Herrn Steffen Mues 
Rathaus Markt 2 
57072 Siegen 

Siegen, 12.4.2022 

Antrag gemäß § 9 der GO des Rates der Universitätsstadt Siegen zur Sitzung des 
Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung am 31. Mai 2022 

Betreff: Ausnahmeparken für Behinderte - Bewohnerparkerlaubnis 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Die FDP-Fraktion im Rat beantragt zur Sitzung des Ordnungsausschusses: 

Die Straßenverkehrsbehörde ermöglicht gern. §46 StVO in Verbindung mit §12 Absatz 4 

auch Personen, denen aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung der Weg zu ihrer 

Garage nicht zumutbar ist, eine Bewohnerparkerlaubnis. Dabei sind die Anforderungen an 

den Begriff der körperlichen Beeinträchtigung großzügig zu fassen. Die Verwaltung wird 

beauftragt, eine klare Regelung zu entwerfen, die den Bedürfnissen dieses Personenkreises 

Rechnung trägt. 

Begründung: 

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Situationen, in denen gehbehinderte 

oder durch andere Erkrankungen beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger ihre Garage 

fußläufig nicht mit zumutbarem Aufwand erreichen konnten. Diese Personen konnten bisher 
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allein durch die Existenz einer eigenen Garage keine Parkerleichterung bekommen. Dies ist 

eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Personenkreis, der aufgrund einer gesetzlich 

definierten Schwerbehinderung eine Ausnahmegenehmigung bekommen konnte. Diese 

Ungleichbehandlung führt zu einer ungerechten Benachteiligung zum Beispiel von 

Personen, die zum Beispiel durch innere Erkrankungen immobil geworden oder auf einen 

Rollator angewiesen sind. 

§46 (3) eröffnet den Straßenverkehrsbehörden die Möglichkeit, entsprechende 

Ausnahmetatbestände - auch großzügig - zu definieren. Wörtlich heißt es hier: 

Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis können unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt 

werden und mit Nebenbestimmungen (Bedingungen, Befristungen, Auflagen) versehen 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

wiAm( 
Klaus Volker Walter 

Raimund Hellwig 

Fraktionsvorsitzender Fraktionsgeschäftsführer 
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